
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Lieferung von Gasen und die Überlassung von Behältern

1. Transport und Umgang mit Gasen und Beh�ltern
Fl�ssige Kohlens�ure und ihre Beh�ltnisse versendet Unterbichler nur an die Anschrift 
der Betriebsst�tte des Kunden. Unterbichler liefert, wenn nichts anderes vereinbart 
ist, ab Lieferstelle oder nach unserer Wahl per Empfangsbahnhof oder Betriebsst�tte. 
Nur bei Lieferung mit eigenen oder von uns beauftragten Fahrzeugen tr�gt 
Unterbichler die Transportgefahr. Bei Selbstabholung oder bei Lieferung durch 
Transportunternehmen, die der Kunde beauftragt hat, ist der Kunde f�r den 
betriebssicheren und bef�rderungssicheren Transport sowie Be- und Entladung allein 
verantwortlich. Sofern dem Kunden ein Mitarbeiter von Unterbichler behilflich ist, 
geschieht dies im Auftrag sowie auf Gefahr des Kunden. Der Kunde stellt Unterbichler 
insoweit auch von der Haftung gegen�ber Dritten frei.
Der Kunde hat ab Erlangung der Verf�gungsgewalt �ber die Ware die alleinige und 
ausschlie�liche Verantwortung f�r die Einhaltung s�mtlicher Vorschriften im Umgang 
mit technischen Gasen. Entsprechendes Informationsmaterial kann bei Unterbichler 
eingesehen werden.

2. �berlassung von Gasflaschen, Mietzins, Sicherheitspfand

Alle von Unterbichler gelieferten Flaschen tragen eine Kontrollnummer. Die Flaschen 
werden nur zum Verbrauch der Bef�llung �berlassen. Auch Flaschen mit einer anderen 
Unternehmenskennzeichnung (z.B. Linde), die von Unterbichler geliefert wurden, sind 
an Unterbichler zur�ckzugeben.

a) F�r �berlassene Gasflaschen (mit Ausnahme von Propangas) wird Mietzins in 
Rechnung gestellt. Unterbichler ist nicht verpflichtet, vor �nderung von Konditionen 
den Kunden hierauf aufmerksam zu machen. Der Kunde ist stets verpflichtet, sich 
selbst vor Vertragsabschlu� Kenntnis von den aktuellen Konditionen zu verschaffen. 
Hierbei gilt:

- Die Miete richtet sich nach der Dauer der Mietzeit. Ab einer �berlassung von mehr 
als 4 Monaten, somit ab dem ersten Tag des 5. Monats nach Anlieferung, verdoppelt 
sich der tarifliche Mietzins der ersten 4 Monate (Langzeitmiete)

 Der Kunde haftet f�r Verlust und/oder Besch�digung der ihm �berlassenen 
Gasflaschen. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

 Der Kunde hat nach Entleerung der Gasflaschen unverz�glich deren Abholung durch 
Unterbichler zu beauftragen. Die ordnungsm��ige R�ckgabe hat der Kunde im 
Streitfall zu beweisen.

 Der Kunde ist verpflichtet, bei Empfang der Ware die Anzahl oder Nummern der 
gelieferten Flaschen mit den Angaben auf den Versandpapieren bzw. den Rechnungen 
zu vergleichen und etwaige Abweichungen unverz�glich mitzuteilen. Sofern eine 
Beanstandung nach Eingang der Sendung nicht unverz�glich beanstandet wird, gelten 
Anzahl bzw. Nummernverzeichnis als anerkannt. Die Versandpapiere bzw. die 
Nummernverzeichnisse haben die Wirkung einer Saldenbest�tigung.

- Ein Zur�ckbehaltungsrecht des Kunden an den Gasflaschen besteht nicht.

b) F�r Propangasflaschen wird ein Sicherheitspfand erhoben. Die H�he des 
Pfandbetrages richtet sich ebenfalls nach den jeweils g�ltigen S�tzen, die bei 
Unterbichler ausliegen und auf Anfrage �berreicht werden. Unterbichler ist nicht 
verpflichtet, vor �nderung von Konditionen den Kunden hierauf aufmerksam zu 
machen. Der Kunde ist stets verpflichtet, sich selbst vor Vertragsabschlu� Kenntnis 
von den aktuellen Konditionen zu verschaffen.

3. Sicherheitsleistung
Unterbichler ist berechtigt, die Belieferung des Kunden von einer unverzinslichen 
Sicherheitsleistung des Kunden abh�ngig zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn der 
Kunde mit der Zahlung von Mietzins f�r mindestens 2 Monate in Verzug geraten ist, 
wenn Gasflaschen nicht unverz�glich zur�ckgegeben werden oder wenn der Kunde 
seine Vertragspflichten in sonstiger Weise nicht unerheblich verletzt.

Sicherheitsleistung kann in H�he des Wiederbeschaffungswertes der gelieferten 
Flaschen verlangt werden. Je Gasbeh�ltnis wird ein Wiederbeschaffungswert unter 
Abzug „neu f�r alt" von EUR 200,00 zzgl. aktuell g�ltiger Mehrwertsteuer als 
orts�blich und angemessen vereinbart.

Die Sicherheitsleistung wird erst zur R�ckzahlung f�llig, wenn der Kunde die ihm 
�berlassenen Beh�ltnisse zur�ckgibt. Die Sicherheitsleistung kann dessen ungeachtet 
mit entstandenen Kosten f�r Ersatzbeschaffung, Beseitigung von Sch�den oder 
Verunreinigungen ganz oder teilweise einbehalten bzw. verrechnet werden sowie mit 
sonstigen Forderungen von Unterbichler, insbesondere f�r Mietzins oder gelieferte 
Gasflaschen, gegengerechnet werden.

4. Schadenersatz
Bei Verlust. Besch�digung oder Untergang der von Unterbichler gelieferten 
Gasflaschen - auch unverschuldet - ist Unterbichler berechtigt, Schadenersatz in H�he 
des jeweiligen Wiederbeschaffungswertes, wie oben unter Nr. 3 vereinbart, zu 
verlangen. Dem Kunden steht dessen ungeachtet das Recht zu, einen geringeren 
Schaden nachzuweisen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens von 
Unterbichler ist hiervon unber�hrt.

5. Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt
Lieferungen von Unterbichler erfolgen im Kassagesch�ft d.h. die Lieferungen werden 
sofort bei Anlieferung bezahlt Unsere Ausfahren sind zum Inkasso bevollm�chtigt 
Sofern eine Lieferung gegen Rechnung vereinbart ist, ist diese sofort nach Erhalt tauig 
und jeglicher Gebrauch vor vollst�ndiger Zahlung untersagt.

F�r die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf den Zahlungseingang bei 
Unterbichler an. Unterbichler kann auch bereits best�tigte Lieferungen vom Ausgleich 
eines offenen Zahlungssaldos abh�ngig machen und bei Zahlungsverzug stets die 
gesetzlichen Verzugszinsen berechnen. Auch kann Unterbichler einen weitergehenden 
Schaden berechnen. Mit Forderungen von Unterbichler kann nur aufgerechnet werden, 
wenn die Forderungen unbestritten sind oder rechtskr�ftig festgestellt sind.

Bis zur vollst�ndigen Bezahlung s�mtlicher Forderungen aus der Gesch�ftsverbindung 
bleiben alle gelieferten Waren Eigentum von Unterbichler. Der Kunde darf die 
gelieferten Waren weder verpf�nden noch zur Sicherung �bereignen, solange diese 
unter Eigentumsvorbehalt stehen. Der Kunde tritt gleichzeitig bis zum vollst�ndigen 
Ausgleich aller offenen Forderungen von Unterbichler, die dem Kunden selbst aus 
Weiterver�u�erungen gegen Erwerber zustehende Forderungen an Unterbichler ab. 
Generell ist dem Kunden eine Weiterver�u�erung untersagt, die Abtretung ihm 
zustehender Anspr�che gegen�ber Drittabnehmern gilt demnach insbesondere f�r den 
Fall, da� sich der Kunde �ber das Weiterver�u�erungsverbot hinwegsetzt.

Jegliche Rechtseinwirkungen (insbesondere Pf�ndungen, Beschlagnahmen oder 
andere, Beeintr�chtigungen) der von Unterbichler gelieferten Flaschen durch Dritte ist 
Unterbichler unverz�glich anzuzeigen.

6. Verzug, R�cktritt
Unterbichler ist bem�ht p�nktlich zu liefern. Eine Haftung f�r die mengenm��ig 
zutreffende und termingerechte Lieferung kann Unterbichler jedoch nur insoweit 
�bernehmen, als dies im Einzelfall schriftlich zugesagt wurde. F�r die Haftung wird 
dessen ungeachtet auf Nr. 8 vorwiesen

Regelm��ig steht Unterbichler das Recht zu, eine angemessene Nachfrist zur 
Lieferung in Abh�ngigkeit der Liefermenge, des Liefergegenstandes sowie der Ursache 
der Verz�gerung zu setzen. Erst wenn diese Nachfrist erfolglos verstreicht und 
Unterbichler dies zu vertreten hat, kann der Kunde vom Vertrag zur�cktreten.

7. Gew�hrleistung
Der Kunde ist beim Empfang verpflichtet, die gelieferte Ware auf Ordnungsm��igkeit 
und Vollst�ndigkeit zu pr�fen. Beanstandungen kann Unterbichler nur dann 
anerkennen, wenn diese unverz�glich nach Empfang der Sendung schriftlich mit 
Angabe der Beanstandung angezeigt wird. Bei berechtigten Einw�nden verpflichtet 
sich Unterbichler nach eigener Wahl nachzubessern oder neu zu liefern.

Schl�gt die Nacherf�llung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zur�cktreten oder die 
Verg�tung mindern. Ersatz f�r vergebliche Aufwendungen kann der Kunde nicht 
verlangen. R�ckgriffsanspr�che des Kunden gegen Unterbichler bestehen nur 
insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine �ber die gesetzlichen 
M�ngelanspr�che hinausgehende Vereinbarung getroffen hat.

8. Schadenersatzanspr�che, Haftungsbegrenzung

Schadensersatzanspr�che des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverh�ltnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B 
nach dem Produkthaftungsgesetz, in F�llen des Vorsatzes, der groben Fahrl�ssigkeit, 
f�r Sch�den an Leben, K�rper und Gesundheit oder Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatz f�r die Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrl�ssigkeit vorliegt, oder f�r Sch�den an 
Leben, K�rper und Gesundheit oder wegen der �bernahme einer Garantie f�r das 
Vorhandensein einer Eigenschaft gehaftet wird. Eine �nderung der Beweislast zum 
Nachteil von Unterbichler ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden.

9. H�here Gewalt
Alle Ereignisse h�herer Gewalt und andere Ereignisse, die sich dem Einflu�bereich von 
Unterbichler entziehen, wie Betriebs-, Verkehrs-, Transport- und Energieversorgungs-
st�rungen, Streiks oder Aussperrungen, befreien Unterbichler f�r die Dauer und den 
Umfang ihrer Auswirkungen von den vertraglichen Verpflichtungen.

10.Erf�llung durch Dritte
Unterbichler steht es frei, die Lieferverpflichtung durch ein anderes Unternehmen 
erf�llen zu lassen.

11.Gerichtsstand, Rechtswahl
Gerichtsstand f�r alle Streitigkeiten ist am Sitz von Unterbichler in M�nchen, soweit es 
sich bei dem Kunden um einen Vollkaufmann, eine juristische Person des �ffentlichen 
Rechts oder ein �ffentlich rechtliches Sonderverm�gen handelt. Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland, die Anwendung des internationalen Kaufrechts ist ausge-
schlossen.

12.Schriftformerfordernis �nderungen und Erg�nzungen der vereinbarten 
Bedingungen bed�rfen der Schriftform.

13.Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die G�ltigkeit der �brigen Bestimmungen nicht ber�hrt. Die Vertragsparteien 
verpflichten sich insoweit. die in Wegfall geratene Bestimmung durch eine solche zu 
ersetzen, die ihr von ihrem wirtschaftlichen Sinn am n�chsten kommt.


